
Vorrede.

Erklärung zum Ende ist : worauf denn
endlich nach Anleitung der angchenckicn ge¬
druckten Fragen ein General-Examen über
die gantze Charte anzustellen ist: welches
allerdings seinen grossen Nutzen haben wird.
Ja ich Kinder Meinung/ daß dergleichen
General - Examen über jede Charte nicht
nur einmal sondern zum vftern anzustellen
seye, und zwar so oft man zu einer neuen
Charte schreitet : also und dergestalt,
Laß man zum Exempcl beym Anfang der
Erklärung von der vierten Charte nicht nur
die dritte, sondern auch die erste und ande¬
re/ durch dergleichen General - Examen
wiederhole: bey der achten aber nebst der
siebenden wenigstens die drey vvrhergende
«den also von neuem durchlauffe. Und wei¬
len die Erklärung von Teutschland die weit-
laufftigste, und einem Ternsche» am nöthig»
sten ist ; so hat man allerdings dahin zu
sehen , daß diese Charte vor andern fleißig
wiederholet werde. Auf diese Weise wird
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